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VOLLMACHT. AUSGESTELLT VON AMMANN[STABFUEHRER] UND RAT DER STADT
ZUG ZUHANDEN VON HANS ETTER, VON RUMENTIKON

Ammann und Rat tun kund hiermit : "Nachdem wir uff unseren gewöhnlichen

wuchenmärkht , mangel der früchten gespürend , Zuo dem auch , solche durch den

schädlichen fürkhauff uff das höchste gestigen , Also dass desswegen Jnsgemein

grosser mangel under dem gemeinen mahn verbanden , weil wir dan erfahren , das

Jn Freyen, .Aemptem dess Aergeuws genuogsam der früchten Ze finden habend wir

fürweisem diss hanssen Ettern von Rumeltikhen unsern gethrüwen Lieben der

vogtey Korn [ Cham] angehörigen bevelch , und gwalt geben , für unser Statt und



Angehörigen [ Vogteien ] Korn und dergleichen Zuo unser Nottwendigkheit , gegen

barer bezalung Zuo Kauffen versprechen Auch den Jänigen 3 so Jme solche fruch¬

ten Ze khauffen gebend , gegen denen so sye dess wegen Zuo straffen underste-

hen woltend , dessen Zuo entheben . Jn Crafft diss BrieffSj den wir Zuo Zeügkh-

nuss , mit unser Statt Zug Secret Jnsigel bekhräfftiget . . . " Die Gültigkeit

der vorliegenden Vollmacht währe 6 Wochen.

Original , mit Siegel - AH 4 , 114 - 115 - Blatt 114 V und 115 r  leer


	[Seite]
	[Seite]

